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(57) Hauptanspruch: Steckverbinderelement (10) zur Ver-
bindung zweier Bauteile (2) an Verbindungsseiten, gekenn-
zeichnet durch
– einen Grunddübel (11) mit zwei entgegengesetzten Läng-
senden (12, 12') und
– zwei mit dem Grunddübel (11) verbundene Federeinrich-
tungen (13), die am Außenumfang des Grunddübels (11)
auf gegenüberliegenden Seiten des Grunddübels (11) an-
gebracht sind und sich insgesamt in Längsrichtung des
Grunddübels (11) erstrecken,
– wobei jede Federeinrichtung (13) zwei bezüglich einer
Querebene (QE) des Grunddübels (11) auf entgegengesetz-
ten Seiten angeordnete elastische Federelemente (14, 15,
14', 15') aufweist, die an einem Verbindungsabschnitt (16,
16') verbunden sind, der auf Höhe der Querebene (QE) mit
dem Grunddübel (11) in Verbindung steht,
– wobei die Federelemente (14, 14', 15, 15') so ausgebildet
sind, dass sich in einem ersten, an deren Verbindungsab-
schnitt (16, 16') anschließenden Abschnitt (17, 17') ihr Ab-
stand zur zugewandten Längsseite des Grunddübels (11)
zunächst bis zu einem maximalen Abstand vergrößert und
anschließend in einem an den ersten Abschnitt (17, 17') an-
schließenden zweiten Abschnitt (18, 18') zu dem freien Ende
des Federelements (14, 14', 15, 15') hin verringert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Steck-
verbinderelement und ein Steckverbindungssystem
zur Verbindung zweier Bauteile.

[0002] Für die Verbindung zweier plattenförmiger
Bauteile werden in der Regel Nut- und Federverbin-
dungen verwendet. Derartige Verbindungssysteme
sind jedoch in ihrer maschinellen Herstellung sehr
aufwendig und in der Folge teuer.

[0003] Aus der EP 1 630 427 A1 ist ein Steckverbin-
derelement bekannt, das aus einem ovalen, lamel-
lenartig ausgebildeten Plättchen aus Verbundwerk-
stoff besteht, welches in die schlitzartigen Vertiefun-
gen zweier Bauteile eingesteckt wird und die Bauteile
so formschlüssig miteinander verbindet.

[0004] Ein Nachteil eines Steckverbinderelements
nach der EP 1 630 427 A1 besteht darin, dass die
zwei Bauteile unter Zugbelastung auseinander gezo-
gen werden können, da das Steckverbinderelement
zunächst nicht in den Bauteilen verankert ist. Ein wei-
terer Nachteil liegt darin, dass nur bestimmte Materia-
lien für ein derartiges Steckverbinderelement geeig-
net sind. Um eine höhere Belastung gewährleisten zu
können, werden nach dem Stand der Technik Steck-
verbinderelemente oft mit den zu fixierenden Bautei-
len verklebt oder anderweitig fest verbunden. Durch
diese Fixierung ist ein späterer Umbau der Bauteile
nur erschwert möglich, wenn nicht gar unmöglich ge-
worden.

[0005] So beschreibt die DE 10 2008 012 493 A1
ein Verbindungselement nach dem Nut-Federprin-
zip zum Verbinden zweier, mit hinterschnittenen Nu-
ten versehenen Bauteilen wobei das sie verbindende
Element aus einem scheibenförmigen Metallteil be-
steht, das an seinem Umfang zu den Hinterschnei-
dungen der Nuten der zu verbindenden Bauteile pas-
sende Rastnasen oder Rastzähne aufweist, wobei
das Metallteil beim Zusammenfügen der Bauteile
durch einen Schnappvorgang eine Formveränderung
erfährt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Steckverbinderelement bereitzustellen, das kosten-
günstig in der Herstellung und einfach in der Bedie-
nung ist und die oben genannten Nachteile nicht auf-
weist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Steckverbinde-
relement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterentwicklungen des Steckverbinde-
relements sind Gegenstand der Ansprüche 2 und 3.

[0008] Weiter liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein Steckverbindungssystem bereit zu stel-
len, das auf einfache Art und Weise zwei Bauteile

miteinander verbindet, und weiter die Möglichkeit bie-
tet, die verbundenen Bauteile jederzeit einfach wie-
der voneinander zu lösen, d. h. ohne erneuten Kos-
tenaufwand erneut zusammen zu fügen, und eine ho-
he dynamische Lebensdauer hat.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Steckverbin-
dungssystem mit den Merkmalen des Anspruchs 4
gelöst.

[0010] Gemäß Anspruch 1 besteht das Steckver-
binderelement aus einem Grunddübel mit zwei ent-
gegengesetzten Längsenden und zwei mit dem
Grunddübel verbundenen Federeinrichtungen. Diese
sind am Außenumfang des Grunddübels auf gegen-
überliegenden Seiten des Grunddübels angebracht
und erstrecken sich insgesamt in Längsrichtung des
Grunddübels. Jede Federeinrichtung weist zwei be-
züglich einer Querebene des Grunddübels auf ent-
gegengesetzten Seiten angeordnete elastische Fe-
derelemente auf, die an einem Verbindungsabschnitt
verbunden sind, der auf Höhe der Querebene mit
dem Grunddübel in Verbindung steht. Die Federele-
mente sind so ausgebildet, dass sich in einem ersten,
an deren Verbindungsabschnitt anschließenden Ab-
schnitt ihr Abstand zur zugewandten Längsseite des
Grunddübels zunächst bis zu einem maximalen Ab-
stand vergrößert und anschließend in einem an den
ersten Abschnitt anschließenden zweiten Abschnitt
zu dem freien Ende des Federelements hin verrin-
gert.

[0011] Bevorzugt ist der Grunddübel aus Holz, Me-
tall oder Kunststoff oder einem anderen biegestabi-
len Material ausgebildet. Bevorzugt ist der Grunddü-
bel aus Holz ausgebildet. Im Fall eines aus Kunststoff
ausgebildeten Grunddübels ist dieser vorzugsweise
ein einteiliges Spritzgussteil aus Kunststoff.

[0012] Bevorzugt sind die Federeinrichtungen aus
Kunststoff oder Metall oder einem anderen biegesta-
bilen, federelastischem Material ausgebildet und kön-
nen somit aus dem gleichen oder einem anderen Ma-
terial wie der Grunddübel bestehen. Die Federein-
richtungen sind vorzugsweise einteilige Spritzguss-
teile aus Kunststoff.

[0013] Bevorzugt können die Federeinrichtungen
und der Grunddübel bzw. die Federeinrichtung auch
aus einem einzigen biegestabilen, federelastischen
Material wie Kunststoff oder Metall bestehen. Die ein-
teiligen Federeinrichtungen mit dem Grunddübel sind
vorzugsweise einteilige Spritzgussteile aus Kunst-
stoff.

[0014] Bevorzugt bilden der erste und der zweite Ab-
schnitt der Federelemente zusammen einen konka-
ven Kreisabschnitt, können jedoch auch geradlinig
oder ellipsoid ausgebildet sein. Dabei ist das Längen-
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verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Ab-
schnitt variabel.

[0015] Bevorzugt ist der Grunddübel im Querschnitt
ein Zylinder, d. h. die gleichartig ausgestaltete Grund-
und Bodenfläche des Grunddübels weist zwei Halb-
kreise und daran anschließende, dazwischen liegen-
de, parallel verlaufende Geraden auf.

[0016] Die Federeinrichtung, bzw. die Federeinrich-
tungen können an dem Grunddübel in jeder Art und
Weise befestigt sein. So können die Federeinrichtun-
gen an den Grunddübel geklebt oder geschraubt wer-
den. Auch kann die Federeinrichtung an dem Verbin-
dungsabschnitt eine Nase aufweisen, welche pass-
genau in eine Aussparung an dem Grunddübel ge-
steckt werden kann und somit die Federeinrichtung
fest an dem Grunddübel fixiert.

[0017] Bevorzugt weisen die Federeinrichtungen an
beiden Seiten des Grunddübels die Länge des
Grunddübels auf und schließen bündig mit diesem
ab.

[0018] Erfindungsgemäß werden für das Steckver-
bindungssystem zur stirnseitigen Verbindung zwei-
er plattenförmiger Bauteile in einander zugewandten
Stirnseiten der Bauteile gegenüberliegende Ausspa-
rungen ausgebildet, in die jeweils, wenn die Stirn-
seiten aneinander liegen, die Federeinrichtung des
Steckverbinderelements eingreift. In einer weiteren
Variante kann die Aussparung in einem Bauteil in
Form einer der Aussparung entsprechenden Profil-
schiene ausgebildet sein.

[0019] Jede Aussparung weist eine Einführöffnung
auf, deren sich senkrecht zur Stirnseite und zur Bau-
teiloberfläche verlaufender Querschnitt sich von der
Stirnseite aus erweitert. Die Länge der Einführöff-
nung ist dabei so gewählt, dass das Steckverbin-
derelement durch sie hindurchgeführt werden kann,
wenn auf die Federelemente der Federeinrichtung
des Steckverbinderelements ein Druck in Richtung
der Längsmittelebene ausgeübt wird.

[0020] Die Breite der Einführöffnung ist dabei so ge-
wählt, dass sie mindestens dem Durchmesser der
Halbkreise des gestreckten Zylinders entspricht.

[0021] Durch das Anliegen der Federelemente mit
Vorspannung an dem sich erweiternden Halteab-
schnitt wird das Steckverbinderelement stabil mit
dem Bauteil fixiert.

[0022] Zur Herstellung einer Aussparung in einem
Bauteil wird ein Fräswerkzeug, bevorzugt ein Lan-
glochbohrer verwendet. Dieser wird in einem ers-
ten Schritt in seiner Längsrichtung bis zur erforder-
lichen Tiefe in die entsprechende Verbindungssei-
te des Bauteils bewegt und anschließend geradli-

nig quer zu seiner Längsrichtung bewegt, wodurch
ein Langloch mit dem Querschnitt der erforderlichen
Einführöffnung entsteht. Die abgeschrägten Halteab-
schnitte der Aussparungen werden dann mittels ei-
nes schräg angesetzten Bohrers ausgebildet.

[0023] Besonders bevorzugt wird der Langlochboh-
rer bereits im ersten Schritt mittels einer Schablo-
ne seitlich zur Ausbildung der Aussparung bewegt.
Dadurch entstehen in nur einem Arbeitsschritt eine
Aufnahmeöffnung für einen Grunddübel mit einem
Durchgangsspalt und einem Halteabschnitt für die
Federeinrichtungen.

[0024] Es ist auch möglich, einen Langlochbohrer an
der vorgesehenen Mitte der Einführöffnung anzuset-
zen, ein Loch mit der erforderlichen Tiefe zu bohren
und den Langlochbohrer dann geradlinig um einen
Schwenkpunkt zu verschwenken, der oberhalb der
entsprechenden Verbindungsseite liegt.

[0025] Erfindungsgemäß ist die Tiefe der Ausspa-
rung so gewählt, dass sie der Länge des Steckverbin-
derelements von der Querebene bis zum Längsende
des Grunddübels entspricht.

[0026] Gemäß Anspruch 4 sind bei dem Steckver-
bindungssystem zur Verbindung zweier Bauteile in
einander zugewandten, anliegenden Verbindungs-
seiten der Bauteile gegenüberliegend Aussparungen
ausgebildet. Dabei greift jeweils ein Federelement
der zwei Federeinrichtungen des Steckverbinderele-
ments in die Aussparung ein. Jede Aussparung weist
eine Einführöffnung auf der entsprechenden Verbin-
dungsseite auf. Ihr Querschnitt erweitert sich von
der Einführöffnung aus zur Bildung eines Halteab-
schnitts. Dabei ist der Halteabschnitt so ausgebildet,
dass die Federelemente mit Vorspannung an den
sich erweiternden Seiten des Halteabschnitts anlie-
gen. Die Breite der Einführöffnung ist dabei so ge-
wählt, dass der Grunddübel mit den entsprechen-
den Federelementen der Federeinrichtungen durch
sie hindurchgeführt werden kann, wenn auf die Fe-
derelemente der Federeinrichtung ein Druck in Rich-
tung der Längsseite ausgeübt wird.

[0027] Anwendungsbeispiele für ein erfindungsge-
mäßes Steckverbinderelement und dadurch für ein
erfindungsgemäßes Steckverbindungssystem sind
vielfältig. So kann das Steckverbindungssystem zum
Verbinden zweier oder mehrerer Bauteile für Ar-
beitsplatten genutzt werden. Im Bereich der Beda-
chungen können die Dachziegel die erfindungsgemä-
ßen Steckverbinderelemente aufweisen. Durch Bau-
teile in Form von Schienen mit den entsprechen-
den Aussparungen kann ein Steckverbindungssys-
tem zur einfachen, schnellen und kostengünstigen
Bedachung bereit gestellt werden. Weiter ist eine
Anwendung im Bereich des Gerüstbaus, als Ver-
bindungselement bei Plakatwänden oder bei Wand-
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verkleidungen oder Trennwänden denkbar. Alterna-
tiv dazu kann das Steckverbindungssystem auch bei
der Verbindung von unterschiedlichsten Materialien
eingesetzt werden. So ist ein Einsatz bei der Verbin-
dung zweier oder mehrerer Bodenplatten, z. B. Pflas-
tersteine oder Betonplatten, oder auch bei der Verbin-
dung von Aluschienen durch das erfindungsgemäße
Steckverbindungssystem möglich.

[0028] Anhand von Zeichnungen werden Ausfüh-
rungsbeispiele des erfindungsgemäßen Steckverbin-
derelements und des erfindungsgemäßen Steckver-
bindungssystems näher erläutert. Es zeigen:

[0029] Fig. 1a) bis c) Seitenansichten von drei ver-
schiedenen Federeinrichtungen,

[0030] Fig. 2 perspektivisch ein Steckverbinderele-
ment mit seitlich angebrachten Federeinrichtungen,

[0031] Fig. 3 perspektivisch eine Aussparung in ei-
nem Bauteil,

[0032] Fig. 4 perspektivisch ein Steckverbindungs-
system mit einer Aussparung in einem Bauteil mit ein-
gesetztem Steckverbinderelement.

[0033] In den Fig. 1 bis Fig. 4 sind gleiche oder
gleichwirkende Elemente zur Vermeidung von Wie-
derholungen mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0034] In Fig. 1a) ist die Seitenansicht einer Feder-
einrichtung 13 gezeigt. Die Federeinrichtung 13 be-
steht aus zwei insgesamt länglichen Federelemen-
ten 14, 15 und einem dazwischen liegenden Verbin-
dungsabschnitt 16. Die Federelemente 14, 15 sind
hier so gekrümmt ausgebildet, dass sich ihr Abstand
zu einer parallel zu ihrer Längsrichtung verlaufen-
den Längsebene LE (Fig. 2) von dem Verbindungs-
abschnitt 16 aus zunächst bis zu einem maximalen
Abstand kreisbogenförmig vergrößert und anschlie-
ßend in einem an den ersten Abschnitt 17 anschlie-
ßenden zweiten Abschnitt 18 zu dem freien, dem Ver-
bindungsabschnitt 16 abgewandten Ende 19 der Fe-
derelemente 14, 15 hin wieder kreisbogenförmig ver-
ringert.

[0035] Die Federelemente 14, 15 in Fig. 1b) sind
so ausgebildet, dass sich ihr Abstand zu der Längs-
ebene LE von dem Verbindungsabschnitt 16 aus zu-
nächst bis zu einem maximalen Abstand geradlinig
vergrößert und anschließend in einem an den ers-
ten Abschnitt 17 anschließenden zweiten Abschnitt
18 zu dem freien, dem Verbindungsabschnitt 16 ab-
gewandten Ende 19 der Federelemente 14, 15 hin
wieder geradlinig verringert.

[0036] Die Federelemente in Fig. 1c) sind ähnlich
den Federelementen aus Fig. 1b), mit dem Unter-

schied, dass der an den Verbindungsabschnitt 16 an-
schließende erste Abschnitt 17 deutlich länger ist als
der sich daran anschließende zweite Abschnitt 18.

[0037] Fig. 2 zeigt ein Steckverbinderelement 10
das einen länglichen Grunddübel 11 aufweist, der ei-
nen konstanten Querschnitt in Form eines Langlochs
hat, d. h. zwei Halbkreise gleichen Durchmessers am
Ende, die durch gerade, parallel verlaufende Linien
verbunden sind. An den gegenüberliegenden, par-
allel verlaufenden Längsseiten des Grunddübels 11
sind zwei Federeinrichtungen 13 mit je zwei Feder-
elementen 14, 15, 14', 15' angeordnet. Die Feder-
einrichtungen 13 sind an den Verbindungsabschnit-
ten 16, 16' auf Höhe einer Querebene QE mit dem
Grunddübel 11 verbunden. Die Verbindung zwischen
dem Grunddübel 11 und den Federeinrichtungen 13
ist hier in Form einer Aussparung im Grunddübel 11
und einer komplementären Nase im Verbindungsab-
schnitt 16, 16' ausgestaltet, die in die Aussparung
eingreift.

[0038] Die Federelemente 14, 15, 14', 15' sind hier
so ausgebildet, dass sich ihr Abstand zur Längsebe-
ne (LE) von dem Verbindungsabschnitt 16, 16' aus
zunächst bis zu einem maximalen Abstand geradlinig
vergrößert und anschließend in einem an den ersten
Abschnitt 17, 17' anschließenden zweiten Abschnitt
18, 18' zu dem freien, dem Verbindungsabschnitt 16
abgewandten Ende 19, 19' der Federelemente 14,
15, 14', 15' hin wieder geradlinig verringert. Die En-
den 19, 19' der Federelemente 14, 15, 14', 15' enden
auf Höhe der zwei entgegengesetzten Längsenden
12, 12' des Grunddübels 11.

[0039] Fig. 3 zeigt perspektivisch eine Aussparung
20 in einer Verbindungsseite eines plattenförmigen
Bauteils 2 mit einer langlochförmigen Einführöffnung
21. Der Querschnitt der Aussparung 21 vergrößert
sich von der Einführöffnung 21 aus konstant an den
gegenüberliegenden schmalen Längsseiten bis zu ih-
rem Boden, so dass der Längsschnitt der Ausspa-
rung 20 in der Längsmittelebene der Aussparung 20
die Form eines gleichschenkligen Trapezes hat. Hier-
durch wird zwischen Einführöffnung 21 und Boden
ein Halteabschnitt 23 gebildet.

[0040] Fig. 4 zeigt perspektivisch ein Steckverbin-
dungssystem mit einer Aussparung 20 in einem Bau-
teil 2 mit einem eingesetzten Steckverbinderelement
10. Wenn das Steckverbinderelement 10 in die Aus-
sparung 20 eingesetzt wird, treffen die Abschnitte 18
auf den stirnseitigen Rand der Einführöffnung 21 auf,
wodurch die Federelemente 15, 15' in Richtung der
Längsseite des Grunddübels 11 bewegt werden. Da-
bei werden die Federelemente 15, 15' so weit zu-
sammengedrückt, dass das Steckverbinderelement
10 wenigstens bis zur Querebene 21 in die Ausspa-
rung 20 eingesetzt werden kann. Die Breite der Aus-
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sparung 20 entspricht der Breite des Gründdübels 11,
so dass diese seitlich aneinander liegen.

[0041] Nach Entspannung der Federeinrichtung 13
liegen die Federelemente 15, 15' des Steckverbin-
derelements 10 an den Seitenwänden des Halteab-
schnitts 23 der Aussparung 20 an und fixieren so
das Steckverbinderelement 10 fest an dem Bauteil 2.
Zusätzlich wird das Steckverbinderelement 10 durch
das Anliegen des Längsendes 12' des Grunddübels
11 am Boden des Halteabschnitts 23 der Aussparung
20 fixiert. Nun kann ein zweites Bauteil 2' (nicht ge-
zeigt) mit einer der Aussparung 20 entsprechenden
Aussparung auf den über das Bauteil 2 hinausragen-
den Teil des Steckverbinderelements 10 aufgesetzt
werden, um die beiden Bauteile fest, aber wieder lös-
bar miteinander zu verbinden.

Patentansprüche

1.    Steckverbinderelement (10) zur Verbindung
zweier Bauteile (2) an Verbindungsseiten, gekenn-
zeichnet durch
– einen Grunddübel (11) mit zwei entgegengesetzten
Längsenden (12, 12') und
– zwei mit dem Grunddübel (11) verbundene Fe-
dereinrichtungen (13), die am Außenumfang des
Grunddübels (11) auf gegenüberliegenden Seiten
des Grunddübels (11) angebracht sind und sich ins-
gesamt in Längsrichtung des Grunddübels (11) er-
strecken,
– wobei jede Federeinrichtung (13) zwei bezüglich ei-
ner Querebene (QE) des Grunddübels (11) auf entge-
gengesetzten Seiten angeordnete elastische Feder-
elemente (14, 15, 14', 15') aufweist, die an einem Ver-
bindungsabschnitt (16, 16') verbunden sind, der auf
Höhe der Querebene (QE) mit dem Grunddübel (11)
in Verbindung steht,
– wobei die Federelemente (14, 14', 15, 15') so aus-
gebildet sind, dass sich in einem ersten, an deren
Verbindungsabschnitt (16, 16') anschließenden Ab-
schnitt (17, 17') ihr Abstand zur zugewandten Längs-
seite des Grunddübels (11) zunächst bis zu einem
maximalen Abstand vergrößert und anschließend in
einem an den ersten Abschnitt (17, 17') anschließen-
den zweiten Abschnitt (18, 18') zu dem freien Ende
des Federelements (14, 14', 15, 15') hin verringert.

2.   Steckverbinderelement (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grunddübel (11)
aus Holz, Metall, oder Kunststoff, bevorzugt aus Holz
ausgebildet ist.

3.   Steckverbinderelement (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Federeinrichtun-
gen (13) aus Kunststoff oder Metall ausgebildet sind.

4.  Steckverbindungssystem zur Verbindung zweier
Bauteile (2) mittels wenigstens eines Steckverbinde-

relements (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– in einander zugewandten, anliegenden Verbin-
dungsseiten der Bauteile (2) gegenüberliegend Aus-
sparungen (20) ausgebildet sind, in die jeweils ein
Federelement (14, 15, 14', 15') der zwei Federein-
richtungen (13) des Steckverbinderelements (10) ein-
greift,
wobei
– jede Aussparung (20) eine Einführöffnung (21) auf
der entsprechenden Verbindungsseite aufweist und
sich ihr Querschnitt zur Bildung eines Halteabschnitts
(23) von der Einführöffnung (21) aus erweitert und
– der Halteabschnitt (23) so ausgebildet ist, dass die
Federelemente (14, 14', 15, 15') mit Vorspannung
an den sich erweiternden Seiten des Halteabschnitts
(23) anliegen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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